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RATGEBER| GELD

(K)ein Buch mit sieben Siegeln
Die sogenannte zweite Säuie, unser Penstons/cassengut/taöen, ist zwar ein äusserst wic/itiger Ted

unserer Aifersuorsorge. Docä die meisten wissen wenig darüber. Das idsst sied ändern.

VON ALFRED ERNST

Für viele Zeitgenossen stellt
ihr Guthaben in der Pensions-

kasse einen grossen, wenn nicht
den grössten Vermögensposten
dar. Dennoch kümmern sich man-
che kaum um das Wie und Was

des Zwangssparens in der beruf-

liehe Vorsorge. Für sie ist die PK

ein Buch mit sieben Siegeln, das

sie tunlichst nicht anschauen

wollen. Dabei erstreckt sich

die berufliche Vorsorge weit
über die Bildung von Alters-

kapital hinaus. Sie betrifft Aspek-

te, die auch in jungen Jahren

wichtig sind. So sind neben dem

Alter auch Invalidität und Todes-

fall während der Erwerbsphase
versichert. Für Steueroptimierung
darf die zweite Säule ebenfalls

nicht ignoriert werden. Träume

vom Eigenheim lassen sich viel-

leicht mithilfe der PK realisieren.

Obligatorisch ist der Anschluss

für Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer, die einem AHV-

Pflichtigen Erwerb nachgehen,
der jährlich mindestens 19890

Franken abwirft.
Die Beitragspflicht beginnt in

dem Jahr, in dem das 18. Alters-

jähr vollendet wird. Allerdings
zahlen junge Angestellte zuerst

nur für die Risikovorsorge. Das

Alterssparen beginnt ab dem

25. Altersjahr (siehe Kasten).

Zum Glück sind die Beiträge

ja meistens gut investiertes Geld.

Wird ein Arbeitnehmer erwerbs-

unfähig, bezahlt die Kasse bis

zum Erreichen des Rentenalters

eine Invalidenrente. Dabei nimmt
die Vorsorgeeinrichtung auf die

Familiensituation Rücksicht, in-

dem eine versicherte Person mit

minderjährigen Kindern zusätz-

lieh eine Invaliden-Kinderrente
bekommt.

Das Gleiche gilt beim Tod

während der Erwerbsphase. Ehe-

oder registrierte Lebenspartner
kommen in den Genuss einer

Hinterbliebenenrente, allfälligen
Kindern steht ausserdem eine

Waisenrente zu.
Keine Frage - der beruflichen

Vorsorge kommt neben der Staat-

liehen ersten Säule (AHV, IV)
eine tragende Rolle zu. Der jähr-
lieh ausgestellte Pensionskassen-

ausweis dient jederzeit einer ak-

tiven Vorsorgeplanung, die alle

drei Säulen (AHV/IV, berufliche
sowie individuelle Vorsorge) um-
fassen muss.

Eventuell ergibt sich die Mög-
lichkeit, zusätzlich zu den Prä-

mien Geld einzuzahlen, sprich:
sich freiwillig einzukaufen. Das

kann sich anbieten, wenn ein Steh

lenwechsel zu einem höheren

Lohn geführt hat. Solche Einlagen
reduzieren das steuerbare Ein-

kommen und optimieren damit
auch die Steuersituation. Ausweis

sowie Kasse geben Auskunft, ob

und in welchem Umfang ein Ein-

kauf möglich ist. Oft lohnt es sich,

eine solche Aktion auf mehrere

Jahre zu verteilen.

Wer sich ein Eigenheim zulegen

will, darf Geld aus der Pensions-

kasse beziehen oder sein Gut-

haben verpfänden. So lässt sich

fehlendes Eigenkapital schaffen.

In der Regel ist die Verpfändung
vorzuziehen, weil ein Bezug
einerseits Steuern auslöst, ande-

rerseits Alterskapital, Alters-

rente sowie die Leistungen bei

Invalidität und Tod schmälert.

Einkäufe wie Vorbezüge stehen

in gegenseitiger Abhängigkeit. So

sind Einkäufe nur möglich, wenn
frühere Bezüge für Wohnzwecke

zurückbezahlt sind. Umkehrt
können die aus Einkauf resul-

tierenden Leistungen innerhalb

von drei Jahren nicht wieder als

Kapital ausbezahlt werden.

Ist das Rentenalter in Sicht-

weite, dann kommt die Qual der

Wahl zwischen einem Kapital-

bezug, einer Rente oder einer Mi-

schung von beidem. Mindestens

ein Viertel des Kapitals muss die

Kasse auf Verlangen des Versi-

cherten als Kapital auszahlen. Je

nach Reglement kann es nötig
sein, den Bezug weit vorab anzu-

kündigen.
Wenn eine Rentenzahlung ge-

wählt wird, wird das Kapital zum

Umwandlungssatz umgerechnet.
Für heute 65-jährige Männer be-

trägt er im obligatorischen Teil 7,1

Prozent. 100000 Franken Kapital

geben so jährlich 7100 Franken

Einkommen. Bis 2014 wird der

FINANZFACHMANN

Alfred Ernst ist selbstständiger

Finanzberater und Vermögens-

verwalten Er gründete auch die

Firma Ernst & Zambra Allfinanz

AG in Küsnacht ZH.

Satz schrittweise auf 6,8 Prozent

sinken. Darüber hinaus wird auf

politischer Ebene bereits die

nächste Senkungsrunde disku-

tiert.
Ob Rente oder Kapital besser

sind, lässt sich nicht generell be-

antworten. Entscheidend ist die

individuelle Situation. Der Kapi-

talbezug kann mehr Flexibilität,
eine Besserstellung der Nach-

kommen und unter Umständen

Steuervorteile bringen. Dagegen

versprechen die wiederkehren-

den Zahlungen lebenslang ein

sicheres Einkommen, erleichtern

das Budgetieren und entbinden

von der Aufgabe, sich um die

Anlagen zu kümmern.

Saldo-Ratgeber: «Gut Vorsorgen:
Pensionskasse, AHV und dritte
Säule», Ausgabe 2007, CHF 30.-.
Bestelltalon Seite 81.

ZWEITE SÄULE: PROGRESSIVER SPARTARIF

Von Gesetzes wegen teilen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer
die Finanzierung der zweiten Säule mindestens hälftig. Es steht
den Arbeitgebern indes frei, einen grösseren Kostenteil zu

tragen. Je älter jemand ist, desto mehr spart er oder sie fürs

Alter. Das Minimum liegt bei den 25- bis 34-Jährigen bei

7 Prozent des koordinierten Lohns, für 35- bis 44-Jährige
sind es 10 Prozent, 45- bis 54-Jährige zahlen 15 Prozent, und

ab 55 Jahren sind 18 Prozent auf die hohe Kante zu schaufeln.
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